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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN REUTER X BOBETH GBR 
Stand 7/2014 
 
1. ALLGEMEINES 
Für sämtliche Geschäfte zwischen dem Kunden und REUTER x BOBETH der 
GbR (R x B) gelten ausschließlich die folgenden allgemeinen Geschäfts-
bedingungen. Entgegenstehende Geschäftsbedingungen des Kunden sind 
nur dann wirksam, wenn sie von der  R x B ausdrücklich und schriftlich 
anerkannt werden. Von diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen 
abweichende oder diese ergänzende Vereinbarungen bedürfen der 
Schriftform. Sollten einzelne Bestimmungen dieser allgemeinen Geschäfts-
bedingungen  unwirksam sein, so berührt dies die Verbindlichkeit der 
übrigen Bestimmungen und der unter ihrer Zugrundelegung 
geschlossenen Verträge nicht. 
 
2. ANGEBOTE, AUFTRAGSERTEILUNG 
2.1. Basis der Arbeit von R x B bildet das Briefing des Auftraggebers, das in 
der Regel schriftlich erstellt wird. Wird das Briefing ausnahmsweise 
mündlich erteilt, wird das entsprechende Protokoll oder Rebriefing zur 
verbindlichen Arbeitsunterlage. 
2.2. Änderungen im Auftragsumfang führen zu einer entsprechenden 
Änderung der Kosten. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.  
2.3. Die Angebote der R x B sind freibleibend. Der Auftrag gilt als erteilt, 
wenn der Kunde die Auftragsbestätigung unterschrieben hat, oder die  
R x B nach Absprache mit dem Kunden – im Sinne des Angebotes tätig 
wird. 
 
3. LEISTUNG UND HONORAR  
3.1. Bei Auftragserteilung ist R x B  berechtigt 50% der Auftragssumme 
im Voraus oder1/3 bei Auftragserteilung und 1/3 bei Layout Freigabe, 
bzw. Teilleistungen wie im Angebot vereinbart in Rechnung zu stellen. 
Wenn nichts anderes vereinbart ist, beginnt der Honoraranspruch von R x 
B für jede einzelne Leistung, sobald diese erbracht wurde.  
3.2. Zusätzlich zum Honorar und den vereinbarten Leistungspauschalen 
erhält R x B für alle Leistungen im Zusammenhang mit der Werbemittel-
herstellung ein Honorar von 15 % als Service-Fee auf den Nettopreis der 
Rechnungen Dritter (Lieferanten). 
3.3. Barauslagen und besondere Kosten, die R x B entstehen, werden zum 
Selbstkostenpreis in Rechnung gestellt. Hierzu zählen z. B. Versand und 
Kurierkosten.  
3.4. Reisekosten und Spesen, die im vereinbarten Zusammenhang mit 
einem Auftrag zu unternehmen sind, werden ohne Aufschlag in 
Rechnung gestellt. 
3.5. GEMA-Gebühren und sonstige nutzungsrechtliche Abgeltungen, 
anfallende Künstlersozialversicherungsabgaben bei Bildrechten und 
sonstigen eingekauften künstlerisch wiederverwertbaren Leistungen 
sowie Zollkosten, werden dem Kunden in Rechnung gestellt und von 
diesem beglichen.  
3.6. Für alle Arbeiten von R x B, die aus welchem Grund auch immer nicht 
zur Ausführung gelangen, gebührt R x B eine angemessene Vergütung. 
Mit der Bezahlung dieser Vergütung erwirbt der Kunde an diesen 
Arbeiten keinerlei Rechte; nicht ausgeführte Konzepte, Entwürfe und dgl. 
sind vielmehr unverzüglich R x B zurückzustellen.  
3.7. Sämtliche Leistungen von R x B verstehen sich zzgl. der gesetzlich 
vorgeschriebenen Mehrwertsteuer. 

4. AUFTRAGSERTEILUNG AN DRITTE  
4.1. R x B  ist berechtigt, die übertragenen Arbeiten selbst auszuführen 
oder Dritte damit zu beauftragen.  
4.2. R x B  ist berechtigt, Aufträge zur Produktion von Werbemitteln, an 
deren Erstellung wir vertragsmäßig mitwirken, und Aufträge an 
Werbeträger im Namen des Auftraggebers (AG) zu erteilen. Der AG erteilt 
hiermit ausdrücklich entsprechende Vollmacht.  
4.3. Aufträge an Werbeträger und zur Produktion von Werbemitteln kann  
R x B auch im Namen und auf Rechnung des Kunden erteilen. Für 
mangelhafte Leistung der beauftragten Dritten haftet R x B  nicht. 
4.4. Soweit R x B mit Dritten Verträge über Fremdleistungen im Namen 
und auf Rechnung des AG abschließen, stellt der AG R x B  von sämtlichen 
daraus ergebenden Verpflichtungen – insbesondere, aber nicht 
ausschließlich – die Übernahme der Kosten frei. 
 
5. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN  
Die Rechnungen von R x B sind innerhalb von 12 Tagen netto ohne Abzug 
ab Rechnungsdatum fällig, sofern nicht anders vereinbart. Es gilt das 
Wertstellungsdatum auf dem Agenturkonto. Gelieferte Waren bleiben bis 
zur vollständigen Bezahlung Eigentum der R x B.  
 
6. PRÄSENTATION  
Für die Teilnahme an Präsentationen steht R x B ein zu vereinbarendes 
Honorar zu. Erhält R x B nach der Präsentation keinen Auftrag, so bleiben 
alle Leistungen von  R x B, insbesondere die Präsentationsunterlagen und 
deren Inhalt im Eigentum von R x B; der Kunde ist nicht berechtigt, diese 
- in welcher Form immer weiter zu nutzen; die Unterlagen sind vielmehr 
unverzüglich der R x B  zurückzustellen. Werden die im Zuge einer 
Präsentation eingebrachten Ideen und Konzepte für die Lösung von 
Kommunikationsaufgaben nicht verwertet, so ist R x B  berechtigt, die 
präsentierten Ideen und Konzepte anderweitig zu verwenden. Die 
Weitergabe von Präsentationsunterlagen an Dritte sowie deren Ver-
öffentlichung, Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige Verbreitung ist 
ohne ausdrückliche Zustimmung der R x B  nicht zulässig. 
 
7. ERWERB VON RECHTEN  
Mit Zahlung sämtlicher Honorare seitens des Auftraggebers überträgt R x 
B dem Auftraggeber alle mit den gelieferten Arbeiten zusammen-
hängenden, übertragbaren Nutzungsrechte und sonstige Befugnisse zur 
Veröffentlichung, Vervielfältigung und Verwertung der unter diesem 
Vertrag gewährten Leistungen der Agentur. Die Übertragung ist zeitlich, 
örtlich durch den Verwendungszweck und die vertraglich vereinbarte 
Konzeption beschränkt. Jede zweckerweiterte Nutzung bedarf der 
vorherigen schriftlichen Genehmigung durch die Agentur.  
 
8. KENNZEICHNUNG  
Die R x B ist berechtigt, auf allen entwickelten Werbemitteln und 
Werbemaßnahmen auf R x B hinzuweisen, ohne dass dem Kunden dafür 
ein Entgeltanspruch zustünde. 
 
9. MITWIRKUNGSPFLICHTEN DES AUFTRAGGEBERS 
9.1. Der Auftraggeber ist zu Mitwirkung verpflichtet, soweit es zur 
ordnungsgemäßen Erledigung des Auftrages erforderlich ist. 
Insbesondere hat er R x B  für die Ausführung des Auftrages notwendige 
Unterlagen vollständig und so rechtzeitig zu übergeben, dass eine 
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angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht. Entsprechendes gilt 
für die Unterrichtung über alle Vorgänge und Umstände, die für die 
Ausführung des Auftrages von Bedeutung sein können.  
 
9.2. Durch den Auftraggeber korrigierte und genehmigte Arbeiten sind 
für R x B  zur weiteren Bearbeitung verbindlich. Sollten sich Folgefehler 
aufgrund der mangelhaften Korrektur durch den Auftraggeber ergeben, 
das heißt, das Vorliegen von Fehlern oder zugesicherten Eigenschaften 
die auf dieser mangelhaften Korrektur beruhen, bestehen gegenüber   
R x B  keinerlei Gewährleistungsansprüche. 
 
10. LIEFERUNG DER LEISTUNG 
Mehr oder Minderlieferungen bis zu 10% der bestellten Auflage können 
nicht beanstandet werden. Berechnet wird die gelieferte Menge. 
 
11. GEWÄHRLEISTUNG UND SCHADENSERSATZ  
Der Kunde hat allfällige Reklamationen innerhalb von drei Tagen nach 
Leistung durch die R x B  schriftlich geltend zu machen und zu begrün-
den. Im Fall berechtigter und rechtzeitiger Reklamationen steht dem 
Kunden nur das Recht auf Verbesserung der Leistung durch die R x B  zu. 
Schadenersatzansprüche des Kunden, insbesondere wegen Verzugs,  
Unmöglichkeit der Leistung, positiver Forderungsverletzung, 
Verschuldens bei Vertragsabschluss, mangelhafter oder unvollständiger 
Leistung, Mängelfolgeschadens oder wegen unerlaubter Handlungen sind 
aus-geschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
der R x B  beruhen.  
 
12. HAFTUNG  
12.1. Schadensersatzansprüche sind, gleich aus welchen Rechtsgrund 
auch für Schäden, die aus Unmöglichkeit der Leistung, aus Verzug, aus 
positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsschluss oder 
aus unerlaubter Handlung gegen R x B, seine gesetzlichen Vertreter und 
Erfüllungsgehilfen, gegen Hersteller oder Lieferanten oder im Rahmen 
von Lieferungen und Leistungen von Unterlieferanten oder sonstigen für 
R x B  tätigen Personen ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig, sofern 
der Schaden nicht durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln 
verursacht wurde. In jedem Fall beschränkt sich die Schadensersatz-
pflicht, soweit gesetzlich zulässig auch bezogen auf Folgeschäden, auf 
den Auftragswert. 
12.2. Jede Haftung für ein Verschulden der mit Einverständnis bzw. auf 
Wunsch des Auftraggebers beauftragten Lieferanten ist soweit gesetzlich 
zulässig ausgeschlossen bzw. auf die Abtretung der entsprechenden 
Ansprüche von R x B gegen den Lieferanten beschränkt. 
12.3. Das Risiko der rechtlichen Zulässigkeit der Werbung wird vom 
Auftraggeber getragen. Das gilt insbesondere für den Fall, dass die 
Werbemaßnahmen gegen Vorschriften des Wettbewerbsrechts, des 
Urheber-rechts und der speziellen Werberechtsgesetzte verstoßen. 
Jedoch ist die R x B verpflichtet auf rechtliche Risiken hinzuweisen, 
sofern ihr diese bei der Vorbereitung bekannt werden. 
12.4. In keinem Fall haftet die Agentur wegen der in der Werbung 
enthaltenen Sachaussage über Produkte und Leistungen des 
Auftraggebers. Die Agentur haftet auch nicht für die patent-, urheber- 
und markenrechtliche Schutz- oder Eintragungsfähigkeit der im Rahmen 
des Vertrages gelieferten Ideen, Anregungen, Vorschläge, Konzeptionen, 
Entwürfe usw. 

13. ANZUWENDENDES RECHT, ERFÜLLUNGSORT UND 
GERICHTSSTAND 
13.1 Erfüllungsort für alle Leistungen und sämtliche Verpflichtungen aus 
dem Vertragsverhältnis ist der Sicht von R x B in Berlin. 
13.2 Als Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis sowie über sein 
Entstehen und seien Wirksamkeit entstehenden Rechtsstreitigkeiten wird 
der Sitz von R x B, Berlin, bestimmt. 
13.3 Soweit nicht anders vereinbart, ist auch auf Vertragsverhältnisse mit 
ausländischen Auftraggebern, das Recht der Bundesrepublik Deutschland 
anwendbar. 
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